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Aufgrund des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 27 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat 
die Universität Leipzig am 10. Dezember 2020 folgende Manteländerungssat-
zung erlassen. 
 
 

Präambel 
 
Diese Manteländerungssatzung trifft unter I. präventive Regelungen für den 
Fall, dass Lehre und Studium aufgrund von höherer Gewalt, behördlicher An-
ordnung, gesetzlicher Verpflichtungen oder anderweitiger Tatsachen (Krisen-
fall) nicht wie in den Prüfungs- und Studienordnungen festgelegt durchgeführt 
werden können. Für diesen Fall schafft sie dauerhaft die Voraussetzungen da-
für, dass das Studium so weit wie möglich weiterbetrieben und Prüfungen 
rechtssicher abgenommen werden können. Diese Flexibilisierung soll künfti-
gen Herausforderungen insbesondere in der aktuellen Corona-Pandemie und 
bei ähnlich gelagerten Ereignissen Rechnung tragen. Unter II. werden ergän-
zende Regelungen geschaffen, die sowohl im Krisenfall als auch im Regelfall 
Anwendung finden. 
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§ 1  
Geltungsbereich 

 
In den Studiengängen der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 
(Anlage 1 zu dieser Ordnung) werden die Studien- und Prüfungsordnungen 
sowie die Ordnung für die Wahlmodule der Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie in der jeweils geltenden Fassung um die nachfolgenden Re-
gelungen ergänzt. Diese Ergänzungsregelungen gelten nur in Verbindung mit 
den Studien- und Prüfungsordnungen des betreffenden Studienganges sowie 
mit der Ordnung für die Wahlmodule in der jeweils geltenden Fassung. Soweit 
diese Satzung mit Regelungen der Studien- und der Prüfungsordnungen der 
Studiengänge der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie oder mit 
der Ordnung für Wahlmodule nicht in Einklang steht, gehen die Regelungen 
dieser Manteländerungssatzung den Regelungen der Prüfungs- und der Studi-
enordnungen sowie der Ordnung für Wahlmodule vor.  
 
 

I. Bestimmungen für den Krisenfall  
 

1. Prüfungsordnungen 
 

§ 2  
Präsenzprüfungen 

 
(1) Soweit Prüfungen aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnung, 

gesetzlicher Verpflichtung oder anderweitiger Tatsachen in den universi-
tären Räumlichkeiten nicht in Präsenz durchgeführt werden können, stellt 
der Prüfungsausschuss dies fest. Die Feststellung kann auf einzelne Stu-
diengänge, Module, Prüfungsleistungen oder Prüfungsvorleistungen be-
grenzt werden. Bei Modulen, die von einer anderen Fakultät oder Zent-
ralen Einrichtung im Rahmen von Fächerkooperationsvereinbarungen 
angeboten werden, trifft diese Feststellung in der Regel der Prüfungsaus-
schuss des anbietenden Studiengangs. 

 
(2) Der Beschluss des Prüfungsausschusses ist grundsätzlich für das gesamte 

Semester zu treffen. Er kann vorzeitig aufgehoben werden, wenn die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht mehr vorliegen. 

 
(3) Im Falle des Absatzes 1 treten Ersatzleistungen nach § 7 und/oder § 8 an 

die Stelle der in der Prüfungsordnung des betreffenden Studiengangs vor-
gesehenen Prüfungsleistungen/Prüfungsvorleistungen. Die Festlegung 
des Termins der Ersatzleistung erfolgt in einem angemessenen Zeitraum 
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vor der Prüfung. Soweit keine Ersatzleistungen für Prüfungsleistun-
gen/Prüfungsvorleistungen festgelegt werden, sind diese nach § 4 digital 
anzupassen. Durch die Anpassung wird die Art der Prüfungsleistung oder 
der Prüfungsvorleistung nicht geändert. 

 
 

§ 3  
elektronische Übermittlung 

 
(1) Soweit die universitären Räumlichkeiten aufgrund höherer Gewalt, be-

hördlicher Anordnung, gesetzlicher Verpflichtung oder anderweitiger 
Tatsachen nicht betreten werden können oder nicht nutzbar sind, können 
Anträge von Studierenden trotz einer in der Prüfungsordnung des jewei-
ligen Studienganges festgelegten Schriftform per E- Mail gestellt und die 
im Zusammenhang mit der Antragsstellung erforderlichen Unterlagen 
per E- Mail- Anhang über die studentische Mailadresse an die entspre-
chenden Mailadressen der Fakultät übermittelt werden. Eine eigenhän-
dige Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur ist nicht erfor-
derlich.  

 
(2) Entsprechendes gilt für präsenzungebundene, schriftliche Prüfungsleis-

tungen, insbesondere für Bachelor- und Masterarbeiten sowie die damit 
in Zusammenhang stehenden Erklärungen.     

 
(3) Studierenden, die aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnung, ge-

setzlicher Verpflichtung oder anderweitiger Tatsachen an einer Nutzung 
der durch die Prüfungsordnung festgelegten Übermittlungswege gehin-
dert sind, steht die digitale Kommunikation nach den Absätzen 1 und 2 
ebenfalls zur Verfügung. 

 
(4) Absatz 1 gilt nicht für Widersprüche oder anderweitige Schriftformerfor-

dernisse, die sich aus höherrangigem Recht ergeben. 
 
 

§ 4  
Anpassung von Prüfungsmodalitäten 

 
(1) Zu den Prüfungsmodalitäten zählen insbesondere die Kommunikations-

wege für die Aus- und Abgabe von Prüfungsaufgaben sowie Festlegun-
gen zu Anwesenheiten.  

 
(2) Im Zuge einer Anpassung von Prüfungsmodalitäten kann insbesondere 

festgelegt werden, dass 
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1. Prüfungsaufgaben per E-Mail übermittelt werden; dafür sind aus-
schließlich die studentischen E-Mail-Konten zu nutzen; werden Lehr-
/Lernplattformen von der Universität Leipzig zur Übermittlung zur 
Verfügung gestellt, können auch diese zur Übermittlung von Prü-
fungsaufgaben genutzt werden; 

 
2. mündliche Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen unter den 

Voraussetzungen von § 5 mittels Videokonferenz (Online- Videoprü-
fung) abgenommen werden; Entsprechendes gilt für Prüfungsanteile 
von Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen, die mündlich ab-
genommen werden.  

 
3. elektronische Prüfungen nach den Regelungen des § 6 über das von 

dem/der Studierenden genutzte Endgerät stattfinden. 
 
 

§ 5  
Online- Videoprüfungen 

 
(1) Für die Durchführung der Online-Videoprüfung sind ausschließlich die 

Übertragungssysteme zu verwenden, die von der Universität Leipzig zu 
diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden. Die notwendige techni-
sche Ausstattung ist im Vorfeld der Prüfung abzuklären.   

 
(2) Vor Beginn der Online-Videoprüfung weist sich der/die Prüfungskandi-

dat/in mit einem amtlichen Lichtbildausweis (Studentenausweis, Perso-
nalausweis, Führerschein, u. ä.) aus und versichert, dass er/sie sich keiner 
unerlaubten Hilfsmittel bedient und sich während der Prüfung keine wei-
tere Person im Raum befindet. Im Prüfungsprotokoll ist die Identitätsfest-
stellung und die Versicherung des/der Prüfungskandidaten/Prüfungskan-
didatin zu vermerken.  

 
(3) Eine Aufzeichnung der Online-Videoprüfung ist nicht zulässig. Die An-

fertigung eines Protokolls bleibt davon unberührt. 
 
(4) Im Falle einer durch technisches Versagen bedingten Prüfungsunterbre-

chung ist mindestens ein Versuch zur Fortsetzung der Prüfung zu unter-
nehmen. Eingetretene Störungszeiten sind im Umfang der zeitlichen Un-
terbrechung zu kompensieren. Erscheint die Fortsetzung der Online-Vi-
deoprüfung als für den/die Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatin oder 
den/die Prüfer/in nicht zumutbar, wird die Prüfung von Amtes wegen ab-
gebrochen und es wird ein neuer Termin anberaumt. Soweit bereits Teil-
ergebnisse der Prüfung vorliegen, werden diese nicht angerechnet. 
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(5) Bricht der/die Prüfungskandidat/in die Online-Videoprüfung ohne wich-
tigen Grund ab, gelten die Regelungen der betreffenden Prüfungsordnung 
für einen Prüfungsrücktritt. 

 
(6) Im Übrigen gelten die Regelungen für mündliche Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 6  
Elektronische Prüfungsleistungen 

 
Sieht die Prüfungsordnung des betreffenden Studienganges eine Regelung zu 
elektronischen Prüfungsleistungen vor, wird diese um folgende Regelungen 
ergänzt: 

 
1. Für die Durchführung der elektronischen Prüfung über das von dem/der 

Studierenden genutzte Endgerät sind ausschließlich die elektronischen 
Lehr-/Lernplattformen zu verwenden, die von der Universität Leipzig zu 
diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden. Die notwendige technische 
Ausstattung ist im Vorfeld der Prüfung abzuklären.  

 
2. Der Zugang zur elektronischen Prüfung erfolgt durch das passwortge-

schützte Uni-Login.  
 
 

§ 7  
Änderung von Prüfungsvorleistungen  

 
(1) Im Falle des § 2 Abs. 1 treten an die Stelle der in der Prüfungsordnung 

oder der Ordnung für die Wahlmodule vorgesehenen Prüfungsvorleistun-
gen die in der Anlage 2 zu dieser Manteländerungssatzung aufgeführten 
Ersatzleistungen. Bei Modulen, die von einer anderen Fakultät oder Zent-
ralen Einrichtung im Rahmen von Fächerkooperationsvereinbarungen 
angeboten werden (Modulnummern beginnen nicht mit „06“), treffen die 
Manteländerungssatzungen dieser Fakultäten oder Zentralen Einrichtun-
gen Regelungen zu den Ersatzvorleistungen. 

 
(2) Soweit diese Ordnung keine andere Regelung vorsieht, entspricht die 

Dauer der Ersatzprüfungsvorleistung der Dauer, die in der Prüfungsord-
nung für die Prüfungsvorleistung geregelt ist.   

 
(3) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass Prü-

fungsvorleistungen entfallen.  
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§ 8  
Änderung von Prüfungsleistungen  

 
(1) Im Falle des § 2 Abs. 1 treten an die Stelle der in der Prüfungsordnung 

oder der Ordnung für die Wahlmodule vorgesehenen Prüfungsleistungen 
die in der Anlage 2 zu dieser Manteländerungssatzung aufgeführten Er-
satzleistungen. Bei Modulen, die von einer anderen Fakultät oder Zent-
ralen Einrichtung im Rahmen von Fächerkooperationsvereinbarungen 
angeboten werden (Modulnummern beginnen nicht mit „06“), treffen die 
Manteländerungssatzungen dieser Fakultäten oder Zentralen Einrichtun-
gen Regelungen zu den Ersatzleistungen. 

 
(2) Soweit diese Ordnung keine andere Regelung vorsieht, entspricht die 

Dauer der Ersatzprüfungsleistung der Dauer, die in der Prüfungsordnung 
für die Prüfungsleistung geregelt ist.   

 
(3) Die Änderung der Prüfungsleistung gilt auch für Wiederholungsversu-

che. 
 
 

§ 9  
Modulabmeldungen 

 
Für Module, deren Prüfungsvorleistungen oder Prüfungsleistungen durch 
diese Ordnung nach § 7 oder § 8 ersetzt werden, legt der Prüfungsausschuss 
eine angemessene Frist zur Abmeldung vom Modul fest, die an die Stelle der 
in den Prüfungsordnungen geregelten Fristen tritt. Die Frist beginnt frühestens 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung nach § 2 Abs. 1 bekanntgegeben 
wird.  
 
 

§ 10  
Bearbeitungszeiten 

 
(1) Soweit die Möglichkeit zur Bearbeitung präsenzungebundener, schriftli-

cher Prüfungsleistungen, insbesondere von Bachelor-/ Masterarbeiten 
durch höhere Gewalt, behördliche Anordnung, gesetzliche Verpflichtun-
gen oder anderweitige Tatsachen erheblich eingeschränkt ist, wird die 
Bearbeitungszeit im Umfang der zeitlichen Einschränkung von Amts we-
gen verlängert. Über die Verlängerung werden die Studierenden über das 
bereitgestellte studentische E-Mail-Konto (über den zentralen studenti-
schen Mail-Server „studserv“) informiert. 
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(2) Sind die Voraussetzungen einer Verlängerung gegeben, kann diese ab-
weichend von Absatz 1 auch auf Antrag des/der Studierenden gewährt 
werden. 

 
 

§ 11 
Wertung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen, die im Geltungszeitraum 

des Beschlusses nach § 2 Absatz 2 abgelegt und  nicht bestanden wurden, 
werden annulliert. Entsprechendes gilt für Prüfungsleistungen und Prü-
fungsvorleistungen, die nach den Regelungen der betreffenden Prüfungs-
ordnung, insbesondere aufgrund von Fristversäumnissen, als nicht be-
standen gelten. Ein neuer Prüfungstermin ist nach Ablauf des Geltungs-
zeitraums des Beschlusses nach § 2 Absatz 2 anzuberaumen. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht im Falle eines Täuschungsversuches oder eines Ord-

nungsverstoßes.  
 
 

2. Studienordnungen 
 

§ 12  
Präsenzlehrveranstaltungen 

 
Präsenzlehrveranstaltungen können für den Fall, dass diese aufgrund höherer 
Gewalt, behördlicher Anordnung, gesetzlicher Verpflichtung oder anderweiti-
ger Tatsachen nicht wie von der Studienordnung vorgesehen stattfinden kön-
nen, durch die Modulverantwortlichen/verantwortlichen Lehrkräfte durch ge-
eignete digitale/hybride Lehrangebote ersetzt oder ergänzt werden, sofern die 
Modulziele im Wesentlichen erreicht werden. Der/Die Studiendekan/in oder 
der/die Leiter/in der Einrichtung ist darüber in Kenntnis zu setzen. 
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II. Allgemeine Bestimmungen  
 

1. Prüfungsordnungen 
 

§ 13 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses 

 
(1) Der Prüfungsausschuss kann seine Sitzungen über Video- oder Telefon-

konferenz über die Übertragungssysteme, die von der Universität Leipzig 
zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden, durchführen. 

 
(2) Mit Ausnahme von Widerspruchsverfahren können Beschlüsse des Prü-

fungsausschusses im Umlaufverfahren (schriftliches Verfahren, welches 
die einfache elektronische Übermittlung schriftlicher Erklärungen unter 
Wahrung des Datenschutzes einschließt) gefasst werden, soweit alle Mit-
glieder dem Umlaufverfahren zustimmen. Beschlüsse im Umlaufverfah-
ren werden mit der Mehrheit der Stimmen der stimmberechtigten Mit-
glieder gefasst. Der/Die Vorsitzende informiert die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unverzüglich über das Ergebnis der Beschlussfassung. 
In der darauffolgenden Sitzung des Prüfungsausschusses wird der Be-
schluss im Protokoll der Sitzung vermerkt.   
 
 

2. Studienordnungen 
 

§ 14  
Mitwirkungspflichten 

 
Studierende sind verpflichtet, unter Nutzung der von der Universität Leipzig 
bereitgestellten Zugangsdaten (Uni-Login) alle Informationen, die im 
Webportal des Studienportals AlmaWeb oder auf dem bereitgestellten studen-
tischen E-Mail-Konto eingehen, regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Wo-
che abzurufen und damit zur Kenntnis zu nehmen. 
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III. Schlussbestimmungen 
 

§ 15  
Inkrafttreten, Übergangsbestimmung  

und Veröffentlichung 
 
(1) Diese Manteländerungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 

in den Amtlichen Bekanntmachungen in Kraft.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 11 im Wintersemester 2020/2021 mit 

Wirkung zum 1. Oktober 2020 in Kraft. 
 
(3) Auf Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen, die vor Inkrafttreten 

dieser Satzung in einer nach § 7 oder § 8 geänderten Ersatzleistung abge-
legt wurden, sind die Regelungen dieser Satzung anzuwenden, sofern der 
zuständige Prüfungsausschuss diese Änderungen vor dem Prüfungster-
min beschlossen hat und dies den Prüfungskandidaten/Prüfungskandida-
tinnen vor der Prüfung mitgeteilt wurde.  

 
(4) Diese Manteländerungssatzung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät für 

Sozialwissenschaften und Philosophie am 17. November 2020 beschlos-
sen. Sie wurde am 10. Dezember 2020 durch das Rektorat genehmigt. 

 
 
Leipzig, den 15. Dezember 2020 
 
 
 
 
Professor Dr. med. Beate A. Schücking 
Rektorin 
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Anlage 1 
Studiengänge der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 
 
B. A. Kommunikations- und Medienwissenschaft 
B. A. Kulturwissenschaften 
B. A. Philosophie 
B. A. Politikwissenschaft 
B. A. Soziologie 
 
M. A. Communication Management 
M. A. European Integration in East Central Europe 
M. A. European Studies 
M. A. Global Mass Communication 
M. A. Global Studies 
M. Sc. Journalismus 
M. A. Kommunikations- und Medienwissenschaft 
M. A. Kulturwissenschaften 
M. A. Logik 
M. A. Philosophie 
M. A. Politikwissenschaft 
M. A. Soziologie 
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Anlage 2 
 
Zu § 7 Prüfungsvorleistungen 
 
B. A. Politikwissenschaft 

Module Prüfungsvorleistungen Ersatzleistungen 
06-001-105-5 
Methodenmodul 

Klausur Digitale Klausur 
(Multiple Choice 
50%) 90 Min. 

06-001-115-5 
Politische Bildung 

Referat Schriftliche Ausar-
beitung (4-6 Seiten) 

06-001-103-5 
Internationale Politik 

Referat (15 Min.) im Semi-
nar 

Schriftliche Ausar-
beitung (4-6 Seiten) 

 
 

Zu § 8 Prüfungsleistungen 
 

B. A. Kommunikations- und Medienwissenschaft 
Module Prüfungsvorleistungen Ersatzleistungen 

(falls nicht durch-
führbar) 

06-005-1109 
Grundbegriffe, Ak-
teure, Strukturen und 
Prozesse  

Klausur 90 Min. Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 

06-005-1133 
Methoden der empiri-
schen Kommunikati-
onsforschung und 
Statistik 

Klausur 90 Min. Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 

06-005-1110 
Theorien der Medien-
rezeption und Medi-
enwirkung  

Klausur 60 Min. 
 
 
Hausarbeit (6 Wochen) 

Hausarbeit (Umfang 
4500 Wörter) (6 
Wochen) 

 
 
B. A. Kulturwissenschaften 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
(falls nicht durch-

führbar) 
06-004-108-1 
Einführung in die 
Kultursoziologie 

Klausur 90 Min. Digitale (open 
book) Klausur 90 
Min. 
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06-004-105-01 
Einführung in die 
Vergleichende Kul-
tur- und Gesell-
schaftsgeschichte 

Klausur 90 Min. Digitale (open 
book) Klausur 90 
Min. 

06-004-111-1 
Einführung in die 
Grundlagen des Kul-
turmanagements 

Klausur 90 Min. Digitale (open 
book) Klausur 90 
Min. 

 
 
B. A. Politikwissenschaft 
Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-001-101-5 
Politische Systeme 

Klausur (90 Min.) in der 
Vorlesung 

Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 

06-001-102-5 
Politische Theorie 

Klausur 90 Min. Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 

06-001-103-5 
Internationale Politik 

Klausur 90 Min. Digitale (open book) 
Klausur 90 Min 

06-003-114-5 
Wissenschaftstheorie 

Klausur (Multiple Choice) 
45 Min. 

Digitale (open book) 
Klausur (Multiple 
Choice) 45 Min. 

 
 
B. A. Soziologie 
Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-002-101-1 
Grundzüge der Sozi-
ologie I 

Klausur 90 Min. Digitale Klausur 
(Multiple Choice) 
90 Min. 

06-002- 
Methoden der empiri-
schen Sozialfor-
schung 

Klausur (Multiple Choice) 
90 Min. 

Digitale Klausur 
(Multiple Choice 50 
%) 90 Min. 

06-002- 
Spezieller Schwer-
punkt I: Gesellschaft-
liche Institutionen 
und sozialer Wandel 

Klausur (Multiple Choice 
50 %) 90 Min. 

Digitale Klausur 
(Multiple Choice 
100 %) 90 Min. 

06-002- 
Spezieller Schwer-
punkt II: Sozialstruk-
turanalyse 

Klausur (Multiple Choice) 
90 Min. 

Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 
(ohne Multiple 
Choice) 
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M. A. Communication Management  

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-005-511 
Einführung in das 
Kommunikationsma-
nagement   

Klausur 90 Min. Portfolio als Einzel-
leistung bestehend 
aus 
- Übungsaufgabe (3 
Seiten) 
- Mdl. Prüfung (30 
min.) 

06-005-513 
Empirische Metho-
den der Kommunika-
tionsforschung  

Projektarbeit (6 Wochen)  
 
Klausur 90 Min. 

Durchführbar 
 
Portfolio als Einzel-
leistung bestehend 
aus 
- Präsentation (über 
Videokonferenz) 
- Projektskizze 

06-005-527  
Corporate Communi-
cations 

Klausur 120 Min. Portfolio als Einzel-
leistung bestehend 
aus 
- Übungsaufgabe (3 
Seiten) 
- Mdl. Prüfung (30 
min.) 
 

06-005-538  
International Com-
munication 2 – Inter-
cultural Class  

Forschungsskizze (4 Seiten) 
(Prüfungsvorleistung) 
 
Portfolio 

Das gesamte Modul 
wird nicht angebo-
ten im Krisenfall, da 
mit Auslandsreisen 
verbunden 

 
 
M. A. Global Mass Communication 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-005-502-1 
Methoden der Kom-
munikations- und 
Medienwissenschaft  

Projektarbeit (4 Wochen)  
Klausur 90 Min. 

Portfolio als Einzel-
leistung bestehend 
aus Präsentation 
(über Videokonfe-
renz) sowie Projekt-
skizze  
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06-005-504-1 
Methoden der Kom-
munikations- und 
Medienwissenschaft 
II: Spezielle Metho-
den  

Klausur 90 Min.  Portfolio  

 
 
M. Sc. Journalismus 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-005-0001 
Grundlagen des digi-
talen Journalismus 
 

Klausur 60 Min. Open Book Klausur 
60 Min. 

06-005-0003 
Grundlagen der Sozi-
alforschung  

Klausur (Multiple Choice) 
90 Min.  

Open Book Klausur 
90 Min.  

06-005-0011 
Normen des Journa-
lismus 
 

Klausur 60 Min. Open Book Klausur 
60 Min.  

 
 
M. A. Kommunikations- und Medienwissenschaft 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-005-550 
Einführung in den 
Masterstudiengang 
Kommunikations- 
und Medienwissen-
schaft 

Mündliche Prüfung (20 
Min.)  

Portfolio 

 
 
M. A. Politikwissenschaft 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-001-107-3 
Methodenmodul 

Klausur 90 Min. Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 
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M. A. Soziologie 
Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 

06-002-205-3 
Abweichendes Ver-
halten und Kriminali-
tätswahrnehmung 

Klausur 90 Min. Hausarbeit (6 Wo-
chen) 

 
 
Wahlmodule Soziologie 

Module Prüfungsleistungen Ersatzleistungen 
06-002-114-1 
Spezieller Schwer-
punkt I: Gesellschaft-
liche Institutionen 
und sozialer Wandel 

Klausur (Multiple Choice 
50 %) 90 Min. 

Digitale Klausur 
(Multiple Choice 
100 %) 90 Min. 

06-002-115-1 
Spezieller Schwer-
punkt II: Sozialstruk-
turanalyse 

Klausur (Multiple Choice) 
90 Min. 

Digitale (open book) 
Klausur 90 Min. 

06-002-116-1 
Spezieller Schwer-
punkt III: Sozialisa-
tion, 
Handeln und soziale 
Ordnung 

Klausur (50% Multiple 
Choice) 90 Min. 

Digitale Klausur 
(Multiple Choice 
100 %) 90 Min. 
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